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vorpflichtung zur straf nicht wird aufgehoben. [265r:] Das aber dabey stehet
„vnser schuldt“, damit bekennen auch alle heyligen die gantze zeit ires le-
bens, das sie mit manchfeltigen sünden vnd gebrechen beladen sindt. Die
folgenden wort „als wir vorgeben vnserm schüldigern“ erinnern vns von der
lieb des nechsten, damit man auch ander leut schwacheit zudecken, vnd da5

wir von inen beleidiget sindt, solches inen vorzeihen vnd vorgeben sollen,
damit allenthalben fried vnd einigkeit möge gestifftet vnd erhalten werden.

Was ist denn der innhalt der fünften bitt?

Wir bekennen hiermit, das wir arme vnd schuldige sünder sindt, bitten aber
vmb vorgebung der sünden, die vns aus gnaden vmb des mittlers willen ver-10

sprochen ist, erinnern vns auch daneben, das wir schuldig sindt, vns teglich
zu Gott zu bekehren vnd vns brüderlich zu vorsunen mit vnserem negsten,
der vns beleydiget hat.

Jst vnser vorsünung mit dem nechsten eine vrsach oder verdienst, das vns
Gott vnsere schuldt vergiebet?15

Wenn vns Gott vmb vnnsers wercks willen vnnser schulden vergeben solte,
kont es nicht eine vergebung oder versonung heissen aus gnaden. Do auch
wir mit vnserer vorzeihung gegen dem nechsten die vorgebung vnnserer sün-
den bey Gott erlangen solten, würden wir stets vnngewiß sein, ob wir auch
zu grund aus mit Gott versünet wehren, sintemal auch in denen, so bekehret20

sindt vnd dem haß vnd groll zu steuern sich bevleissigen. Dennoch allzeit
eine schwacheit hinderstellig bleibet, das man es [265v:] nicht gar aus dem
hertzen vorgeben vnd vorgessen kan.

Erklere mir die wort der sechsten bitte: „Füre vnns nicht in vorsuchung“.

Vorsuchung heist allerley anreitzung, anfechtung oder antreibung, damit vn-25

ser fleisch, welt vnd teufel vns zu solchen diengen treibet, die wieder Gott
sindt vnd zu ewigem vorderben vns gerathen. Das wort „einfüren“ aber heist
nach hebraischer sprachen art so viel als „verhengen solche einfürung vnd
abfall.“ Dann eben dis bitten wir von Gott, das er je nicht zu weit vber vns
vorhengen wolle oder vns in anfechtung sincken lasse, vndt gehören hieher30

die zwo regeln, so in hebraischer sprach gebreuchlich seindt: Die erste ist,
das viel hebraische wort non effectiue, sed permissiue zu vorstehen sein, das
ist das man nicht meine, als wircke oder thue Gott das böse in vns, so ers
verhenget vnd geschehen lest. Die annder regel ist, das nach art der hebra-
ischen sprach offtmals die wort cum effectu oder completiue zu vorstehen35

sein, das ist nicht allein von einem anfang eines dienges, sondern von vollen-
dung, es sey nhun zum guten oder zum bösen. Also wurde nhun auch hie
dieser verstandt sein, das vns Gott nicht in vorsuchung fure, das ist das er




